
Erklärung zu den Artikeln 15 und 73

1. Der Rat und die Kommission sind sich bewusst, dass die Entwicklung des elektronischen
Geschäftsverkehrs in der Informationsgesellschaft das wirtschaftliche Wachstum der
Unternehmen fördert. Das Gemeinschaftsrecht trägt wesentlich dazu bei, dass die Bürger, die
Wirtschaftsteilnehmer und die Verbraucher die Möglichkeiten des elektronischen
Geschäftsverkehrs nutzen können.

Sie sind der Auffassung, dass die Entwicklung neuer Technologien im Bereich Fernabsatz
über Internet zum Teil von dem gegenseitigen Vertrauen getragen wird, das zwischen den
Unternehmen und den Verbrauchern entstehen kann. Ein wichtiges Element dieses Vertrauens
ist die in Artikel 16 der Verordnung vorgesehene Möglichkeit für die Verbraucher, die
Gerichte des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohnsitz haben, mit etwaigen Streitigkeiten zu
befassen, wenn der vom Verbraucher geschlossene Vertrag unter Artikel 15 der Verordnung
fällt.

Diesbezüglich weisen der Rat und die Kommission darauf hin, dass es für die Anwendung
von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c nicht ausreicht, dass ein Unternehmen seine Tätigkeiten
auf den Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, oder auf mehrere Staaten
- einschließlich des betreffenden Mitgliedstaats - , ausrichtet, sondern dass im Rahmen dieser
Tätigkeiten auch ein Vertrag geschlossen worden sein muss. Diese Bestimmung betrifft
mehrere Absatzformen, darunter Vertragsabschlüsse im Fernabsatz über Internet.

In diesem Zusammenhang betonen der Rat und die Kommission, dass die Zugänglichkeit
einer Website allein nicht ausreicht, um die Anwendbarkeit von Artikel 15 zu begründen;
vielmehr ist erforderlich, dass diese Website auch den Vertragsabschluss im Fernabsatz
anbietet und dass tatsächlich ein Vertragsabschluss im Fernabsatz erfolgt ist, mit welchem
Mittel auch immer. Dabei sind auf einer Website die benutzte Sprache oder die Währung
nicht von Bedeutung.

2. Der Rat und die Kommission sind der Auffassung, dass es im Allgemeinen im Interesse der
Verbraucher und der Unternehmen liegt, ihre Streitigkeiten gütlich zu regeln, bevor sie sich
an die Gerichte wenden.

Diesbezüglich heben der Rat und die Kommission hervor, dass mit der Verordnung und
insbesondere mit den Artikel 15 und 17 den Parteien nicht untersagt werden soll, auf
alternative Streitbeilegungsverfahren zurückzugreifen.

Der Rat und die Kommission möchten daher erneut darauf hinweisen, dass sie es für wichtig
erachten, dass die Beratungen auf Gemeinschaftsebene über alternative Streitbeilegungsver-
fahren in Zivil- und Handelssachen entsprechend den Schlussfolgerungen des Rates vom 29.
Mai 2000 fortgesetzt werden.

Sie sind sich bewusst, dass diesen Beratungen große Bedeutung zukommt, und unterstreichen,
dass alternative Streitbeilegungsverfahren in Zivil- und Handelssachen insbesondere im
Hinblick auf den elektronischen Geschäftsverkehr eine nützliche Ergänzung darstellen.



3. Nach Artikel 73 der Verordnung hat die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung der
Verordnung vorzulegen, dem gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung der Verordnung
beigefügt sind.

Der Rat und die Kommission sind der Ansicht, dass bei der Erstellung dieses Berichts der
Anwendung der Bestimmungen der Verordnung hinsichtlich der Verbraucher und der Klein-
und Mittelbetriebe, insbesondere im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs,
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Dementsprechend wird die Kommission
vor Ablauf des in Artikel 73 der Verordnung genannten Zeitraums gegebenenfalls
Anpassungen der Verordnung vorschlagen.


